
Bekanntgabe 
einer öffentlichen Sitzung 

 
 
 Am Mittwoch, 18.01.2023, um 17:30 Uhr 

 
 

 Treffpunkt Ortstermin Sonnenstr. 6 A –  
Fortführung der Sitzung im Rathaus, Sitzungssaal, 

 

 

 eine 31. Sitzung des Stadtrates  
 

mit folgender Tagesordnung statt: 

 

 
    Treffpunkt Sonnenstr. 6 A - Besichtigung Wohnanlage Diakoneo  

Hinweis: Festes Schuhwerk erforderlich! 
 

  

    Bürgerfrageviertelstunde 
 

  

    Bericht des Oberbürgermeisters 
 

  

    Anfragen aus dem Stadtrat 
  

1. Erhöhung der gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen nach § 82 Abs. 
3 SGB XI, §§ 74 ff AVSG i. d. Fassung vom 01.07.2022 für das Pflegeheim der 
Hospitalstiftung Dinkelsbühl 

  

2. Auslegungsbeschluss – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „PV-
Freiflächenanlage Hammerbuck“ mit paralleler Änderung des 
Flächennutzungsplanes (21. Änderung) - Errichtung einer PV-Anlage auf den 
Grundstücken Flur-Nrn. 168, 169, 170 Gmkg. Sinbronn 

  

3. Auslegungsbeschluss – 21. Änderung des Flächennutzungsplanes (parallel zum 
Verfahren des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „PV-Freiflächenanlage 
Hammerbuck“) 

  

4. Auslegungsbeschluss – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „PV-
Freiflächenanlage Wasserhut“ mit paralleler Änderung des Flächennutzungsplanes 
(22. Änderung) - Errichtung einer PV-Anlage auf der Teilfläche des Grundstücks 
Flur-Nr. 249 Gmkg. Waldeck 

  

5. Auslegungsbeschluss – 22. Änderung des Flächennutzungsplanes (parallel zum 
Verfahren des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „PV-Freiflächenanlage 
Wasserhut“) 

  

6. Antrag der Freien Wähler Dinkelsbühl zur Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplans 

  

7. Antrag der SPD-Fraktion zum Verbot von Heizstrahlern und Heizpilzen im 
öffentlichen Raum 

 

  

    Genehmigung der Niederschrift 
  

 
 

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
Dinkelsbühl, 12.01.2023 
 
Dr. Christoph Hammer  
Oberbürgermeister 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 18.01.2023 
 

Vorlagen-Nr.: 2/009/2023 

Berichterstatter: Mühlholm, Marion 

Betreff: Erhöhung der gesondert berechenbaren 
Investitionsaufwendungen nach § 82 Abs. 3 SGB XI, §§ 74 ff 
AVSG i. d. Fassung vom 01.07.2022 für das Pflegeheim der 
Hospitalstiftung Dinkelsbühl 

 
Sachverhaltsdarstellung: 

 
Pflegeeinrichtungen können betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen, die nicht vollständig 
durch öffentliche Förderungen gedeckt sind, gesondert auf die Bewohner umlegen. Hierzu benö-
tigen die geförderten Pflegeeinrichtungen die Zustimmung der Regierung von Mittelfranken. 
Die bisherige Zustimmung vom 01.10.2016 ist zum 30.09.2022 ausgelaufen. Aus diesem Grund 
hat die Verwaltung einen Folgeantrag auf Zustimmung zu den gesondert berechenbaren Investi-
tionsaufwendungen für die Jahre 2022 bis 2028 bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht. 
Infolge der erneuten Prüfung kann das Pflegeheim der Hospitalstiftung ab 01.10.2022 Investiti-
onsaufwendungen für vollstationäre Pflege in Höhe von  
 
durchschnittlich 11,40 € pro Tag und Platz erheben.  
 
Aufgrund der unterschiedlichen Ausstattung der Zimmer werden folgende Beträge festgesetzt:  

 für einen Platz im Doppelzimmer 9,65 €  

 im Einzelzimmer (ohne Sanitärraum) 12,71 €  

 im Einzelzimmer (mit Sanitärraum) 15,78 €  
 
Für den Bewohner sind das monatlich im Durchschnitt Mehrkosten von 22,81 €. Seit der letzten 
Erhöhung entspricht dies einer jährlichen Steigerung von ca. 7 %.  
Die Erhöhung der gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen wurde zum 01.10.2022 
umgesetzt. Die Bewohner wurden bereits schriftlich über die Erhöhung informiert.  
Die neue Zustimmung gilt bis 30.09.2028. Spätestens drei Monate vor Ablauf dieser Frist ist dann 
ein neuer Folgeantrag mit den dann gültigen Zahlen zur Berechnung der gesondert berechenba-
ren Investitionsaufwendungen zu stellen. 
 
 
 

  
 

Vorschlag zum Beschluss: 
 
Mit der vorstehenden Erhöhung der gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen nach § 
82 Abs. 3 SGB XI, §§ 74 ff AVSG i. d. Fassung v. 01.07.2022 für das Pflegeheim der Hospitalstif-
tung Dinkelsbühl zum 01.10.2022 besteht Einverständnis. 
 
 
 

 
 
31. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 3 
  
 

 

Ö  1Ö  1



  Seite 1 von 2 

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 18.01.2023 
 

Vorlagen-Nr.: 3/007/2023 

Berichterstatter: Herzog, Daniel 

Betreff: Auslegungsbeschluss – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „PV-
Freiflächenanlage Hammerbuck„ mit paralleler Änderung des 
Flächennutzungsplanes (21. Änderung) - Errichtung einer PV-
Anlage auf den Grundstücken Flur-Nrn. 168, 169, 170 Gmkg. 
Sinbronn 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
In der Stadtratssitzung am 18.05.2022 wurde ein genereller Aufstellungsbeschluss für den ge-
planten vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit der parallelen Änderung des Flächennutzungs-
planes gefasst.  
 
Der Vorhabenträger plant die Errichtung einer PV Freiflächenanlage auf einer Fläche von 
6,6605 ha südlich von Sinbronn und östlich von Tiefweg auf den Grundstücken Flur-Nrn. 168, 
169, 170 Gmkg. Sinbronn.  
 
Der räumliche Geltungsbereich wird wie folgt abgegrenzt: 
 

 
 

Die angrenzenden Nutzungen können wie folgt beschrieben werden: 
 

- im Norden befindet sich die freie Landschaft mit landwirtschaftlich genutzten Flächen  
- im Osten befindet sich die freie Landschaft mit landwirtschaftlich genutzten Flächen  
- im Süden befinden sich forstwirtschaftlich genutzte Flächen 
- im Westen befinden sich forstwirtschaftlich genutzte Flächen und freizuhaltende Talräume  
 
Die Planung wurde vom Vorhabenträger an das Planungsbüro Godts (Kirchheim am Ries) ver-
geben. Das Planungsbüro hat nun den im Anhang ersichtlichen Vorentwurf vom vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan „PV-Freiflächenanlage Hammerbuck“ erstellt, sodass nun die Öffentliche 
Auslegung, sowie die Unterrichtung der Nachbargemeinden, Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange durchgeführt werden kann.  
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Anlagen:  
 

AL - 01 – Vorentwurf-Vorhabenbez.-BPlan - „PV-Freiflächenanlage Hammerbuck“ 
AL – 02 – Vorentwurf-Textliche Festsetzungen 
 

Folgende Dokumente können außerdem entweder im Stadtbauamt eingesehen bzw. von 
dort angefordert werden:  

 

 Vorentwurf der Begründung 

 Vorentwurf des Umweltberichtes 

 Vorentwurf der artenschutzrechtlichen Untersuchung und der saP  
 
 
 
 

Vorschlag zum Beschluss: 
Der Bauverwaltung der Stadt Dinkelsbühl liegt nun eine Planfassung vom 18.01.2023 des Vor-
entwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „PV-Freiflächenanlage Hammerbuck“ mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan vor, sodass die Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs.2 
BauGB und die Unterrichtung der Nachbargemeinden und der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können (§ 4 Abs. 2 
BauGB), durchgeführt werden kann.  
Der Stadtrat stimmt dem Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „PV-
Freiflächenanlage Hammerbuck“ Gmkg. Sinbronn in der Fassung vom 18.01.2023 zu. 
 
 
Die Verwaltung wird beauftragt den Aufstellungsbeschluss nach §2 Abs.1 BauGB ortsüblich be-
kannt zu machen und alles Weitere in die Wege zu leiten. Die ortsübliche Bekanntmachung für 
die Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt dann in der Zeitung und 
durch die Veröffentlichung der Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt Dinkelsbühl (Inter-
netadresse: www.dinkelsbuehl.de/deutsch/alle/stadt-dinkelsbuehl/bauleitplanverfahren/). 
Die Unterrichtung der Nachbargemeinden und der Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 
Abs. 2 BauGB)werden vom Planungsbüro durchgeführt.  
 
 

 
 

http://www.dinkelsbuehl.de/deutsch/alle/stadt-dinkelsbuehl/bauleitplanverfahren/
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 18.01.2023 
 

Vorlagen-Nr.: 3/008/2023 

Berichterstatter: Herzog, Daniel 

Betreff: Auslegungsbeschluss – 21. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (parallel zum Verfahren des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „PV-Freiflächenanlage 
Hammerbuck„) 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
In der Stadtratssitzung am 18.05.2022 wurde ein genereller Aufstellungsbeschluss für die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes parallel zum Verfahren des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans gefasst.  
 

Geplant ist die Darstellung eines Sonstigen Sondergebietes (SO) gemäß § 11 BauNVO mit der 
Zweckbestimmung „Freiflächen-Photovoltaikanlage“. Derzeit stellt der rechtskräftige Flächennut-
zungsplan der Stadt Dinkelsbühl im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das 
Sonstige Sondergebiet „PV-Freiflächenanlage Hammerbuck“ eine Fläche für die Landwirtschaft 
dar. 

 
Der räumliche Geltungsbereich wird wie folgt abgegrenzt: 
 

 
 

Der Geltungsbereich der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst die Flächen mit den 
Flur-Nrn. 168, 169, 170 Gmkg. Sinbronn und hat eine Größe von 6,6605 ha, wovon insgesamt 
5,5950 ha mit Photovoltaik-Modulen überbaut werden sollen.  
 
Die angrenzenden Nutzungen können wie folgt beschrieben werden: 

 
- im Norden befindet sich die freie Landschaft mit landwirtschaftlich genutzten Flächen  
- im Osten befindet sich die freie Landschaft mit landwirtschaftlich genutzten Flächen  
- im Süden befinden sich forstwirtschaftlich genutzte Flächen 
- im Westen befinden sich forstwirtschaftlich genutzte Flächen und freizuhaltende Talräume  
 
Der Geltungsbereich der (21.) Flächennutzungsplanänderung deckt sich mit dem Geltungsbe-
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reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „PV-Freiflächenanlage Hammerbruck“. 

Bebauungspläne sind grundsätzlich und gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln. Nachdem das Vorhaben und entsprechend der Vorentwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans mit dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan nicht stimmig ist, be-
darf es einer Flächennutzungsplanänderung. Diese 21. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Dinkelsbühl erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „PV-Freiflächenanlage Hammerbruck“. 

Der Vorhabenträger der Maßnahme hat das Planungsbüro Godts (Kirchheim am Ries) beauftragt 
die für das Verfahren notwendigen Unterlagen zu erstellen. Die Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage ist Gegenstand der Planung und damit des Bauleitplanverfahrens. Baupla-
nungsrechtliche Voraussetzung für die Genehmigung der Anlage ist ein vorhabenbezogener Be-
bauungsplan „PV-Freiflächenanlage Hammerbruck“ auf der Grundlage einer gleichlautenden 
Flächennutzungsplanung. Damit Bebauungsplan und Flächennutzungsplan inhaltlich harmonie-
ren wird im Parallelverfahren der Flächennutzungsplan geändert (21. Änderung).  
 
 
Anlagen:  
AL - 01 – Vorentwurf-21.-FNP-Änderung 
 

Folgende Dokumente können außerdem entweder im Stadtbauamt eingesehen bzw. von 
dort angefordert werden:  

 

 Vorentwurf der Begründung 

 Vorentwurf des Umweltberichtes 
 
 
 
 

Vorschlag zum Beschluss: 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 8 BauGB, den Flächennutzungsplan der Stadt Dinkelsbühl im Bereich des auf-

zustellenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „PV-Freiflächenanlage Hammerbruck“ 

zu ändern (= 21. Änderung) und stimmt dem Vorentwurf der Änderung des Flächennutzungspla-
nes in der Fassung vom 18.01.2023 zu.  
 
Die 21. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dinkelsbühl erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 

BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „PV-
Freiflächenanlage Hammerbruck“. 

 
Der Bauverwaltung der Stadt Dinkelsbühl liegt nun eine Planfassung vom 18.01.2023 des Vor-
entwurfes der 21. Flächennutzungsplanänderung vor, sodass die Öffentliche Auslegung gemäß § 
3 Abs.2 BauGB und die Unterrichtung der Nachbargemeinden und der Behörden und Träger öf-
fentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können (§ 4 Abs. 
2 BauGB), durchgeführt werden kann.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt den Aufstellungsbeschluss nach §2 Abs.1 BauGB ortsüblich be-
kannt zu machen und alles Weitere in die Wege zu leiten. Die ortsübliche Bekanntmachung für 
die Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt dann in der Zeitung und 
durch die Veröffentlichung der Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt Dinkelsbühl (Inter-
netadresse: www.dinkelsbuehl.de/deutsch/alle/stadt-dinkelsbuehl/bauleitplanverfahren/). 
Die Unterrichtung der Nachbargemeinden und der Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 
Abs. 2 BauGB)werden vom Planungsbüro durchgeführt.  
 
 

 
 

http://www.dinkelsbuehl.de/deutsch/alle/stadt-dinkelsbuehl/bauleitplanverfahren/
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am  
 

Vorlagen-Nr.: 3/009/2023 

Berichterstatter: Herzog, Daniel 

Betreff: Auslegungsbeschluss – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „PV-
Freiflächenanlage Wasserhut„ mit paralleler Änderung des 
Flächennutzungsplanes (22. Änderung) - Errichtung einer PV-
Anlage auf der Teilfläche des Grundstücks Flur-Nr. 249 Gmkg. 
Waldeck 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
In der Stadtratssitzung am 18.05.2022 wurde ein genereller Aufstellungsbeschluss für den ge-
planten vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit der parallelen Änderung des Flächennutzungs-
planes gefasst.  
 
Der Vorhabenträger plant die Errichtung einer PV Freiflächenanlage auf einer Fläche von 
3,5298 ha westlich von Waldeck auf der Teilfläche des Grundstücks Flur-Nr. 249 Gmkg. 
Waldeck.  
 
Der räumliche Geltungsbereich wird wie folgt abgegrenzt: 
 

 
 

Die angrenzenden Nutzungen können wie folgt beschrieben werden: 
 

- im Norden befindet sich die freie Landschaft mit landwirtschaftlich genutzten Flächen  
- im Osten befinden sich landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzte Flächen 
- im Süden befinden sich forstwirtschaftlich genutzte Flächen und freizuhaltende Talräume  
- im Westen befindet sich die freie Landschaft mit landwirtschaftlich genutzten Flächen  
 
Die Planung wurde vom Vorhabenträger an das Planungsbüro Godts (Kirchheim am Ries) ver-
geben. Das Planungsbüro hat nun den im Anhang ersichtlichen Vorentwurf vom vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan „PV-Freiflächenanlage Hammerbuck“ erstellt, sodass nun die Öffentliche 
Auslegung, sowie die Unterrichtung der Nachbargemeinden, Behörden und sonstigen Träger 
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öffentlicher Belange durchgeführt werden kann.  
 
 
Anlagen:  
 

AL - 01 – Vorentwurf-Vorhabenbez.-BPlan - „PV-Freiflächenanlage Wasserhut“ 
AL – 02 – Vorentwurf-Textliche Festsetzungen 
 

Folgende Dokumente können außerdem entweder im Stadtbauamt eingesehen bzw. von 
dort angefordert werden:  

 

 Vorentwurf der Begründung 

 Vorentwurf des Umweltberichtes 

 Vorentwurf der artenschutzrechtlichen Untersuchung und der saP 
 
 
 
 

Vorschlag zum Beschluss: 
Der Bauverwaltung der Stadt Dinkelsbühl liegt nun eine Planfassung vom 18.01.2023 des Vor-
entwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „PV-Freiflächenanlage Wasserhut“ mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan vor, sodass die Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs.2 
BauGB und die Unterrichtung der Nachbargemeinden und der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können (§ 4 Abs. 2 
BauGB), durchgeführt werden kann.  
Der Stadtrat stimmt dem Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „PV-
Freiflächenanlage Wasserhut“ Gmkg. Waldeck in der Fassung vom 18.01.2023 zu. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt den Aufstellungsbeschluss nach §2 Abs.1 BauGB ortsüblich be-
kannt zu machen und alles weitere in die Wege zu leiten. Die ortsübliche Bekanntmachung für 
die Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt dann in der Zeitung und 
durch die Veröffentlichung der Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt Dinkelsbühl (Inter-
netadresse: www.dinkelsbuehl.de/deutsch/alle/stadt-dinkelsbuehl/bauleitplanverfahren/). 
Die Unterrichtung der Nachbargemeinden und der Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 
Abs. 2 BauGB)werden vom Planungsbüro durchgeführt.  
 
 

 
 

http://www.dinkelsbuehl.de/deutsch/alle/stadt-dinkelsbuehl/bauleitplanverfahren/
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 18.01.2023 
 

Vorlagen-Nr.: 3/010/2023 

Berichterstatter: Herzog, Daniel 

Betreff: Auslegungsbeschluss – 22. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (parallel zum Verfahren des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „PV-Freiflächenanlage 
Wasserhut„) 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
In der Stadtratssitzung am 18.05.2022 wurde ein genereller Aufstellungsbeschluss für die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes parallel zum Verfahren des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans gefasst.  
 

Geplant ist die Darstellung eines Sonstigen Sondergebietes (SO) gemäß § 11 BauNVO mit der 
Zweckbestimmung „Freiflächen-Photovoltaikanlage“. Derzeit stellt der rechtskräftige Flächennut-
zungsplan der Stadt Dinkelsbühl im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das 
Sonstige Sondergebiet „PV-Freiflächenanlage Wasserhut“ eine Fläche für die Landwirtschaft und 
freizuhaltende Talräume dar. 

 
Der räumliche Geltungsbereich wird wie folgt abgegrenzt: 
 

 
 

Der Geltungsbereich der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst eine Teilfläche mit 
der Flur-Nr. 249 Gmkg. Waldeck und hat eine Größe von 3,5298 ha, wovon insgesamt 2,7140 ha 
mit Photovoltaik-Modulen überbaut werden sollen.  
 
Die angrenzenden Nutzungen können wie folgt beschrieben werden: 
 

- im Norden befindet sich die freie Landschaft mit landwirtschaftlich genutzten Flächen  
- im Osten befinden sich landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzte Flächen 
- im Süden befinden sich forstwirtschaftlich genutzte Flächen und freizuhaltende Talräume  
- im Westen befindet sich die freie Landschaft mit landwirtschaftlich genutzten Flächen  
 
Der Geltungsbereich der (22.) Flächennutzungsplanänderung deckt sich mit dem Geltungsbe-
reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „PV-Freiflächenanlage Wasserhut“. 
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Bebauungspläne sind grundsätzlich und gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln. Nachdem das Vorhaben und entsprechend der Vorentwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans mit dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan nicht stimmig ist, be-
darf es einer Flächennutzungsplanänderung. Diese 22. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Dinkelsbühl erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „PV-Freiflächenanlage Wasserhut“. 

Der Vorhabenträger der Maßnahme hat das Planungsbüro Godts (Kirchheim am Ries) beauftragt 
die für das Verfahren notwendigen Unterlagen zu erstellen. Die Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage ist Gegenstand der Planung und damit des Bauleitplanverfahrens. Baupla-
nungsrechtliche Voraussetzung für die Genehmigung der Anlage ist ein vorhabenbezogener Be-
bauungsplan „PV-Freiflächenanlage Wasserhut“ auf der Grundlage einer gleichlautenden Flä-
chennutzungsplanung. Damit Bebauungsplan und Flächennutzungsplan inhaltlich harmonieren 
wird im Parallelverfahren der Flächennutzungsplan geändert (22. Änderung).  
 
 
Anlagen:  
AL - 01 – Vorentwurf-22.-FNP-Änderung 
 

Folgende Dokumente können außerdem entweder im Stadtbauamt eingesehen bzw. von 
dort angefordert werden:  

 

 Vorentwurf der Begründung 

 Vorentwurf des Umweltberichtes 
 
 
 
 

Vorschlag zum Beschluss: 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 8 BauGB, den Flächennutzungsplan der Stadt Dinkelsbühl im Bereich des auf-

zustellenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „PV-Freiflächenanlage Wasserhut“ zu 

ändern (= 22. Änderung) und stimmt dem Vorentwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes 
in der Fassung vom 18.01.2023 zu.  
 
Die 22. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dinkelsbühl erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 

BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „PV-
Freiflächenanlage Wasserhut“. 
 
Der Bauverwaltung der Stadt Dinkelsbühl liegt nun eine Planfassung vom 18.01.2023 des Vor-
entwurfes der 22. Flächennutzungsplanänderung vor, sodass die Öffentliche Auslegung gemäß § 
3 Abs.2 BauGB und die Unterrichtung der Nachbargemeinden und der Behörden und Träger öf-
fentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können (§ 4 Abs. 
2 BauGB), durchgeführt werden kann.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt den Aufstellungsbeschluss nach §2 Abs.1 BauGB ortsüblich be-
kannt zu machen und alles Weitere in die Wege zu leiten. Die ortsübliche Bekanntmachung für 
die Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt dann in der Zeitung und 
durch die Veröffentlichung der Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt Dinkelsbühl (Inter-
netadresse: www.dinkelsbuehl.de/deutsch/alle/stadt-dinkelsbuehl/bauleitplanverfahren/). 
Die Unterrichtung der Nachbargemeinden und der Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 
Abs. 2 BauGB)werden vom Planungsbüro durchgeführt.  
 
 

 
 

http://www.dinkelsbuehl.de/deutsch/alle/stadt-dinkelsbuehl/bauleitplanverfahren/
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 23.11.2022 
 

Vorlagen-Nr.: 1/022/2022 

Berichterstatter: Staufinger, Thomas 

Betreff: Antrag der Freien Wähler Dinkelsbühl zur Neuaufstellung des 
Fllächennutzungsplans 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Mit E-Mail vom 15.11.2022 hat die Fraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl einen Antrag auf Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplans gestellt. Der Antrag ist der Vorlage als Anlage beigefügt – 
auf den genauen Inhalt wird verwiesen. 
 
 
Der Antrag verwundert, da bei der Klausurtagung des Stadtrates in Nördlingen grundsätzlich Ei-

nigkeit hinsichtlich der weiteren Vorgehenseise zum Flächennutzungsplan bestand.  

 

Es wurde dort vereinbart, dass sich alle Fraktionen bis Mitte nächsten Jahres Gedanken machen, 

wo eine gewerbliche und wohnbauliche Entwicklung der Stadt möglich wäre und wie die zukünfti-

ge Entwicklung Dinkelsbühls generell aussehen könnte. Es bestand Einigkeit, dass dies Aufgabe 

des Stadtrates und nicht der Verwaltung sei und dass die Ergebnisse und Überlegungen dann an 

einen Planer weitergeben werden sollen. 

 

 

Anlage: 
 
1 Antrag der Fraktion der Freien Wähler Dinkelsbühl zum Archiv vom 15.11.2022 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 23.11.2022 
 

Vorlagen-Nr.: 1/023/2022 

Berichterstatter: Staufinger, Thomas 

Betreff: Antrag der SPD-Fraktion zum Verbot von Heizstrahlern und 
Heizpilzen im öfffentlichen Raum 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Mit Schreiben vom 16.11.2022 hat die SPD-Fraktion einen Antrag auf Verbot von Heizstrahlern 
und Heizpilzen im öffentlichen Raum gestellt. Der Antrag ist der Vorlage als Anlage beigefügt – 
auf den genauen Inhalt wird verwiesen. 
 
 
 
 
Anlage: 
 
1 Antrag der SPD-Fraktion auf Verbot von Heizstrahlern und Heizpilzen im öffentlichen Raum 
vom 16.11.2022 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
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